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RS OGH 1977/1/19 1Ob699/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1977

Norm

ABGB §877

ABGB §1431 G

DevG §22

Rechtssatz

Kein Rückersatzanspruch des Verkäufers ( Wohnbaugesellschaft ) gegenüber dem Käufer hinsichtlich Kreditgebühren

und Eintragungsgebühren , wenn er trotz Geschäftserfahrung und Wissen um die Problematik der Erwirkung einer

devisenrechtlichen Genehmigung erst nachträglich und erfolglos um diese ansucht .
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